
  

Stadt Calbe (Saale)       Calbe, den 29.10.2020 
Der Bürgermeister 
 
 
Einreicher: Bürgermeister      
 
 
 
Beschlussvorlage Nr.: 146-20       
 
 

Beratungsfolge am empfohlen/ beschlossen 
Rückstellung Bemerkung 

ja nein enthalten 

Ortschaftsrat 
Schwarz  

10.11.2020     

Ortschaftsrat Trabitz  12.11.2020     

Finanzausschuss  16.11.2020     

Haupt- und 
Vergabeausschuss  

19.11.2020     

Stadtrat  03.12.2020     

 
 
 
Betreff: 
 

 
3. Satzung zur Änderung der Nutzungs- und Gebührensatzung für die städtischen 

Sporteinrichtungen der Stadt Calbe (Saale) 
 

 
 

  

Datum      Fachbereichsleiter/in     Datum     Bürgermeister Datum    Vorsitzender                      
               des Stadtrates 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) beschließt die als Anlage beigefügte 3. Satzung zur 
Änderung der Nutzungs- und Gebührensatzung für die städtischen Sporteinrichtungen der 
Stadt Calbe (Saale).  
 
 
 
Erläuterung/Begründung: 
 
Zur Regelung der Benutzung der städtischen Sporteinrichtungen und der damit im 
Zusammenhang stehenden Aufwandserstattungen muss der Stadtrat der Stadt Calbe 
(Saale) gemäß §§ 2,4,5,8,45 Abs. 2 Ziffer 1 und 99 der KVG LSA i. V. m. § 5 KAG LSA 
sowie dem Sportfördergesetz LSA jeweils in den geltenden Fassungen eine Nutzungs- und 
Gebührensatzung für die städtischen Sporteinrichtungen der Stadt Calbe (Saale) erlassen.  
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Nach § 5 Abs. 2b KAG LSA kann die Kostenermittlung bei Benutzungsgebühren nur für 
einen Zeitraum erfolgen, der drei Jahre nicht übersteigen soll. In die vorliegende 
Gebührenkalkulation wurde der Zeitraum von 2020 bis 2022 aufgenommen. Gleichzeitig 
wurde eine Gebührennachberechnung für den zurückliegenden Kalkulationszeitraum 2018 
bis 2019 erarbeitet, um festzustellen ob in diesem Zeitraum eine Über- oder Unterdeckung 
erwirtschaftet wurde.  
 
Weichen am Ende eines Kalkulationszeitraumes die tatsächlichen von den kalkulierten 
Kosten ab, so sind Kostenüberdeckungen innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen. 
Kostenunterdeckungen sollten innerhalb dieser drei Jahre ausgeglichen werden. Unter 
Beachtung der Haushaltsgrundsätze wurden die aufzunehmenden Unter- und 
Überdeckungen aus den Jahren 2018 – 2019 in die Kalkulation aufgenommen. 
 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 

- 3. Satzung zur Änderung der Nutzungs- und Gebührensatzung für die städtischen 
Sporteinrichtungen der Stadt Calbe (Saale)  

 
- Gebührenkalkulation für die städtischen Sportstätten 

 
 
 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen der Vorlage                          Ja            Nein 

Pflichtaufgaben 
   

Freiwillige Aufgaben 
                  

Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr                Ja            Nein 

Ergebnisplan 
   

Finanzplan/ Investitionstätigkeit 
                     

 
Veranschlagung im Finanzplan                                        Ja            Nein 
 

Bemerkungen 
 
 

Unterschrift Kämmerei 
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